
Roland Hefendehl 
Wie steht es mit der Kriminalitäts­
furcht und was hat der Staat damit 
zu tun? 
- zugleich ein Beitrag zur Tauglichkeit der Sicher­
heitswacht - * 

Subjektive Kriminalitiitsfurcht führt zu Einschränkungen durch Venneidungs­
verhalten und ist abhängig u.a. von Alter, Geschlecht und Gegenstand der 
Krimina/i1.ätsfurchI. Die subjektive Kriminalitätsf&trcht, die nicht direkt mit 
der objektiven Sicherheitslage zusammenhi.mgt. rückt zunehmend in den Vorder­
grund von Gegenstrategien. Der Verfasser untersucht tim Beispiel der bayerischrn 
Sicherheiw..vachl Voraussetzungen und Wirkungen solrher Maßn.z.hmen zur Ver­
benerung des subjektiven Sicherheitsempfindens; er spricht sich für eine gedul­
dige und beständige Aujk/ärungspolilik des Staates hinsichtlich des tatsächlichen 
Krimina/it.ätsrisikos aus. Die Red. 

A. EinLeitung 

Das Vermeidungsverhalten in der Bevölkerung nimmt zu: Wagen und Häuser er­

halten immer raffinienerc Sicherheitssysleme. die Zahl der Beschäftigten in den 
deutschen Wach- und Sicherheitsunternehmen hat sich von 56.000 im Jahre '990 

auf 112.000 im Jahre '996 verdoppelt' . Semi c10sed residential areas oder gated 
communicies breiten sich nicht nur in den Vereinigten Staaten', sondern beispiels­
weise auch in Südamerika und -europa aus. 
Der Staat scheint sich an diesem Wettrüsten nur unlustig beteiligen zu wollen. Denn 
ähnlich wie das seit kurzem wieder zu Ehren gekommene Star Wars-Programm SOl 

kosten Vermeidungsmaßnahmen Geld, viel Geld, ohne daß eine Erfolgsgarantie 
besteht. Man beläßt es nun abcr nicht bei der Feststellung, jeder möge sich doch 
biete um seine Sachen selbst kümmern. Vielmehr versteht sich der Staat in der Rolle 
eines Lehrmeisters, der großzügig sein Know-how zur Verlügung stellt und eC"Wa 
Einfluß auf die AUlOindusrrie zu nehmen versucht. die doch bitte Wagen mit taug­
lichen Diebstahlssicherungen anbieten möge. Die Sicherheits wacht gehört gleicher­

maßen zu diesem Mittelweg. Der Freistaat Bayern beispielsweise preist dieses Modell 
als ideale Umsetzung des kommunicaristischen Gedankens. bei dem die Probleme 
von der Gesellschaft gleichsam an der Wurzel angegangen würden. Es handele sich 
dabei nicht erwa um eine Bürgerwehr und sei von der .. FreiwiUigen Polizeireserve« in 
Berlin oder dem "Freiwilligen Polizeidienst~ in Baden-Wümembcrg zu unterschei­
den. Zwei aus dem Falrblatr -Die bayeri"hc Sicherheitswacht. dc.5 Bayerischen 

• Ocr Bcilng kmipft an Übnlcgungcn an, die der VerfJ3scr 1999 in ei n~m Vonra& vor der JuriSllschen 
F~kult:;1 der Humboldl-Uni"("rsi, i , 7.U Red!" zur Di,kuss;on slellen durfle. 

, Srhwilld Kriminologie 10. Auf!. (,Deo). § '0 Rn. n. 
, Schwind Kriminologie (F n. I), §'O Rn.l9 m.w. N. 
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Sraarsministeriums des [nnern entnommene A\Jssagen sind bemerkenswert: _Die 

Sicherheicswacht soll der Srraßenkriminalirät entgegenwirken und vor allem Frauen 

und ältere Menschen schürzen .• Und: ~ Dic Sicherheitswacht hat sich als wichtiges 

zusätzliches Instrument für mehr Sicherheit der Bürger bewährt.« Allein d\Jrch ihre 

Präsenz würden die teilweise so bezeichneten Schutzengel mit Annschfau[e bereits 

die Sicherheits lage und das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern. 

Soweir die Vorstellungen der Bayerischen Sraatsregierung. Sie weisen eine Vielzahl 

von Unbekannten auf, denen sich dieser Beitrag Z\Jwenden möchte. Zwei verschie­

dene Äste gilt es dabei im Blick zu behalten: Zum einen soll die Sicherheitswacht der 
Kriminalität emgegenwirken bzw. hat es angeblich bereits geran. Zum anderen wird 

auf das zu stärkende oder wieder schon gestärkte Sicherheitsge[ühl abgestellt. 
Wie es um die Kriminalitärsrurchr besrellt ist, soll anhand jüngerer empirischer 

Unters\Jchungen gezeigt werden. Allein diese Befunde werden die herausgestellten 

Erfolge der Sicherheitswacht teilweise als bloße Behauptung entlarven. Meine Inter­
pretation der Daten möchte ich dabei durch eine von Ronald HitzIer und seinen 

Mitarbeitern in Bayern durchgeführte tLhnographisrhe Exploration stützen, die ein­
schlägige Erfahrungen typischer Akteure ermittelte). 

Zwei Thesen seien den nachfolgenden Überlegungen vorangestellt, die es im folgen­

den zu bestätigen oder zu widerlegen gilt: 

These r: Die Kriminalilärsf\Jn:hr entsteht nicht durch eine reale Kriminalitäcsbela­

stung in der unminclbaren Umgeb\Jng, sondern wird über die Medien konstruiert. 

Daher kann man ihr auch nichr mir Maßnahmen kommunaler Kriminalprävenrion 

begegnen. zu der die Sicherheitswacht gehört. 

These 2: Ein trügerisches Sicherheirsgefühl schadet mehr, als daß es nützt. Man kann 

professionellen Verbrechern keine Laienschauspieler gegenüberstellen'. 

B. Kriminalitätsfurcht, Nachweis und Entwicklungen 

I. J . Die Kriminalirätsfurcht hat mehrere Facetlen. Herkömmlicherweise werden die 

das Ausmaß des Sicherheitsgefühls beschreibende ge[ühlsbezogene Komponente und 

die verstandesbezogene Komponente unrerschieden. die die Einschätzung der Kri­

minalic.ätsemwicklung sowie der persönlichen Krimina!.itätsbedrohung beschreibt. 

Die (erner genannte verhaltensbezogene Komponente umfaßt gerade die oben ge­

nannten Vermeidungsmaßnahmen wie etwa den engagierten privaten Sicherheics­

dienst und ist daher zwar ein Indiz für d:\s Vorliegen von Kriminalitärsfurchl, aber 

kein konstitutiver Bestandleil\. In dieser Reaktion auf das Empfinden von Krimi­

nalitätsrurcht liegt deren soziale Bedeutung. Das Vermeid\Jngsverhalten führt in der 

Regel zu einer Einschränkung der persönlichen Freiheit bis hin zu einer Verkümme­

rung sozialer Kontakte, die die Lebensqualirlt beeinträchtigen. Daneben kommt dem 
Schutzverhalten eine immer größere Bedeutung zu. das infolgc der hohen finanziellen 

Belastungen gleichfalls als soziale Störung empfunden wird6
, zumal damit eine 

SchlechtersteIlung weniger Vermögender verbunden ist. Beispiele hierfür sind Siche­

rungssysteme für Haus und Fahrzeuge1. 

) Go.chIIMila,!I, KrimJ '997. ~71, '78. 
4 S. Httgcr FAZ v. ,6. AuguSl '99' S. '0. 
I For;chung.gn/pp< - Kommun,le Krimin.lpriv<n,ion in Badcn·Wümcmbcrg« MSchKrim '998.67,74. 
6 Kaiser Kriminologie }. Aull . (1996), § JJ Rn. Ll. 

7 Schwind Kriminologie (Fn. I), § 10 Rn. 1]. 

175 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-174 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 14.06.2026, 20:43:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-2-174


'76 2. Diese Differenzierung ist nicht etwa dahingehend mißzuverstehen, daß die ver­
sundesbezogene Komponente das tatsächliche Ausmaß der Kriminalität ref1ektien, 
während die gefühlsbezogene Komponente für eine irrationale Ausprägung steht. 
Vielmehr beschreibt auch die verstandesbezogene Komponente allein die Einschät­

zung des einzelnen Bürgers. Beiden Aspekten der Kriminalirätsfureht ist also gemein, 
daß die Furcht als ein soziales Faktum aueh allein einen irrationalen Hintergrund 
haben bnns. Eine kürzlich durchgeführte und vorgelegte repräsentative Bevölke­
rungsbefragung zum Thema »Sicherheiesgdühl und Kriminalitätsfurcht .-.: hat erge­
ben, daß nicht alle, die sich unsicher fühlen, aueh die Wahrscheinlichkeit hoch ein­
schätzen, innerhalb der nächsten zwei Jahre Stra(taropfer zu werden . Und nicht alle, 
die sich eher sicher fühlen, hallen es hir unwahrscheinlich, Straftatopfer zu werden. 
Dennoch ist die Schnittmenge der jeweiligen Gruppen relativ groß9. 
3. a) Für das Strafrecht hat Jakobs zutreffend formuliert: »Eine nicht aufgeklärte 
Gesellschaft und ein :lufgeklärtes Strafrecht passen nicht zusammen.« '0 Dies muß 
auch für die Kriminalitätsfurchl gelten. Eine Kriminalpolitik, die ein irrationales 
Gefühl der Bedrohung ignorieren wUrde, ginge schlicht an der gesellschaftlichen 
Realität vorbei und würde ihrerseits irrational. 

b) Das Beispiel Sicherheitswacht zeigt aber zugleich, welche Gefahren hiermit ver­
knüpft sind, die im übrigen im materiellen Recht ihre Entsprechung finden. So 
brachte die bereits erwähnte ethnographische Explor:Hion folgendes zulage: Anstelle 
der objektiven Sieherheitslage rückte das nur sporadisch erfragte subjektive Sicher­
heitsgefühl der in den Model!städten für die Sicherheitswacht lebenden Bürger in den 
Vordergrund. Die Staatsregierung betonte nun einerseits, daß die Effektivität der 
Sicherheitswaclu nicht an statistischen Zahlen zu messen sei, und andererseits, daß 
sich das subjektive Sicherheitsgcfuhl der Bürger durch den Einsatz der Wächter 
verbessert habe". Das subjektive Sicherheitsgefühl dient mit anderen Worten als 
Vehikel für eine beliebige Kriminalpolirik und stellt diese unangreifbar. 
[I. Dem soll die nunmehr d:uzustelJende empirische Untersuchung der Kriminali­
tätsfurcht insoweit entgegenwirken, als sie gerade die Aspekte untersucht, die für das 
Modell Sicherheitswacht besondere Bedeutung enrfalten können. Es sind dies im 
einzelnen auszumachende Entwicklungstendenzen bei der Kriroinalitätsfurchc, Dif­
ferenzi erungen nach Alter und GescllleclH sowie dem konkreten Gegenstand der 
Kriminalieätsfurcht sowie eine Analyse der Gründe für diese Kriminalitätsfurcht. 
I. Die Daten stammen im wesentlichen aus der bislang umfangreichsten deutschen 
Untersuchung zur Kriminalitiüsfurcht. Es handelt sich dabei um eine '995 von der 
Forschungsgruppe »Kom mumie Kriminalpräventioll in Baden-Württemberg« bun­
desweit durchgeführte repräsentative Befragung von gut 20000 Personen, die auch 
Differenzierungen etwa nach Alter und Geschlecht vorgenommen hat. Gerade wenn 
man verläßliche empirische Grundlagen für eine kommunale Kriminalprävention 
bekommen will, scheim dies auch unabdingbar zu sein. Nicht zuletzt hat das Konzept 
der Sicnerheitswacht selbst darauf hingewiesen, daß es der Straßenkriminalital ent­
gegenwirken will und vor allem Frauen und ältere Menschen schützen soll. 
2. Diese Studie der Forschungsgruppe KriminalprävemioJl hat zunächsr die heute 

kaum noch streitige Bedeurung des Geschlechts für die Ausprägung der Kriminali­
tätsfurcht bestätigt: In den neuen und in den alten Bundesländern zeigen die Frauen 
ein erheblich höheres Maß an Furcht als die Männer. Die Übersicht J zeigt darüber 
hinaus, daß die Wene für Frauen und Männer in den neuen Bundesländern statistisch 

8 So .uch Kmn Krimino logie (Fn 6), §)) Rn. ~l: Bo", K"",;n,li •• "rurchl (1 991), S. '78. 
9 Polizeili che Krimi n. lpr:i. ,·n'; on du l.änder und dos ßund.s. Abschlußbcric h, (1998),1.1. 

ro }4kob, S,rafrech, AT , . Au(] . ('99'), "'0. 
1I Go, rhVMiLzni, KnOlJ 1997.171,186. 
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Übersicht 1 
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Kriminalitätsfurcht: 
Alte und Neue Bundesländer; 

Geschlecht 

1 2 

• M-West 0 M-Ost • F-West 0 F-Ost I 

(1) Befragte denken oft oder sehr oft daran, Opfer einer 
Straftat zu werden, 

(2) Befragte haben oft oder sehr oft Angst, nachts in der 
eigenen Wohngegend Opfer zu werden, 

(Forschungsgruppe "Kommunale KriminalpTävenlion ". " MSchKrim 1998, 67, 73) 

hochsignifikant über denjenigen der Vergleichsgruppen in den alten Bundesländern 
liegen, also auch ein OSI-West-Unterschied bestehe". Die oben genannte Be\'ölke­
rungsbefragung aus dem vorletzten Jahr kann trotz leicht unterschiedlicher Ttcms als 
Bestätigung dieser Ergebnisse interpretiert werden: Auch hier lassen sich erhebliche 
Geschlechts- wie Ost-West-U nterschiede sowohl beim Sicherheitsgefühl als auch bei 
der Einschätzung der Wahrscheinlichkeil, StrafcatOpfer zu werden, konstatieren (), In 
jüngster Zeit scheinen sich die Furchtwerte indes zunehmend anzugleichen, weil 

" FomhJmg<gruppe .Kommun~1c Kriminalpr:ivenlion in B.dcn-Wum.mbcrg. MSchKrim 1998.6,. n f. 
rJ Polizeiliche KriminalpriivcOIion (Fn. 9). ' .1. 

/77 
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diese seit Miue der 90er Jahre in den neucn Bundeslän.dern starker als in den alcen 
Bundesländern gesunken sind'~. 
3. Im Zusammenhang mit diesem Unterschied ist ein Blick auf die bei der Krimi­
nalitätsfurchl ;luszumachenden Entwicklungen aufschlußreich: Vergleicht man die 
Daten aus J 995 mit den Ergebnissen einer 1990 vom Freiburger Max Planck-InSlilut 
durchgeführten Deulsch-Deutschen-Opfersmdie, bei der teilweise identische Erhe­
bungskategorien verwendet wurden, zeigt sich folgendes'!: Die Verbrechensfurcht 
h;it in diesem Zeitraum in ganz Deutschland zugenommen. In den neuen Bundes­
ländern lag sie sowohl beim Ged~nken an Opferwerdung wie bei der Standardfrage 
nach der Angst, in der eigenen WohJlgegend abends allein zu spazieren'~, über dem 
westdeurschen Niveau. Auch hier ist aber zu beachten, daß sich jiingeren Studien 
zufolge'7 das exuem hohe Furchtniveau in den Jleuen Bundesländern den niedrigeren 

(und ebenfalls in letzter Zeit geH~nkenen) Furchrwerten in den alten Bundesländern 
angenähert h3t's. 
4. Abgesehen von diesen Differenzierungen nach OSI und Wes! bzw. nach dem 
Geschlecht ist noch die Variable des Alters von Interesse: Das sog. Kriminalllats­
fU'I'cht-Paradox spielt für unseren Umersuchungsgegenstand insoweit eine Rolle, als 
es wie auch die Sicherheitswacht insbesondere auf Frauen und alte Menschen abzielt. 
Dieses Paradox ist nach wie vor beliebt, gerät aber zumindest als pauschale Aussage 
zunehmend in Bedrängnis. Es besagt, daß sich insbesondere älrere Menschen unsicher 
fühlen, obwohl gerade sie im allgemeinen gar nicht häufiger, sondern eher seltener 
Opfer von Straftaten werden als jüngere. WIe die Übersicht .z zeigt, muß jedoch die 
Annahme einer mit dem Alter linear ansteigenden Kriminalitätsfurcht deutlich re­
lativiert werdeJl. Tatsächlich ist sowohl die affektive wie auch die kognitive Furcht bei 
jungen Menschen besonders hoch. Junge Frauen zeigen das höchste Maß an Furcht, 
so daß die Kurve eher eine U-Form nimmt. Soweit Frauen deutlich mehr Angst haben 
als Männer und alte Menschen immerhin noch ein hohes bzw. wieder ansteigendes 
Maß an Angst zeigen, entspricht dies zwar nicht einer auch ursächlich höheren 
Opfergefährdung dieser Gruppen'9. Die Viktimisierungsrate junger Menschen ist 
dC\luich höher als die von alten Menschen. Männer werden insgesamt deutlich 
häufiger als Frauen Opfer einer Straftat. Auch insoweit sollte man aber vorsichtig 
sein, von einem Paradox zu sprechen: Denn es isr nicht ausgeschlossen, daß die 
furchtsamen Bevölkerungsgruppen besondere Vorsicht walten lassen und deshalb 
weniger opferbelastet sind'o. Als plausibelste Erklärung für die hohen Furchtwerte 
der Bevölkerungsgruppen mit den niedrigsten Viktimisierungsraten, Frauen und 
älrere Menschen, ist hingegen die Ver/etzharkeits- oder Vldnerabilitäcshypolhese 
anzusehen, wonach diese Menschen persönlich verletz.barer sind und eine gewaltsame 
Oplerwerdung deshalb als erheblich folgenreicher einschätzen". Hinzu komml, daß 
Frauen in Form der Sexualdelikte weiteren gravierenden Viktimisierungsgefahren 

'4 Vgl. J?eub.lnd Neue Kriminalpoli.ik 4"999, 16. !8_ 
I) KI/ry/Obcrgfell-Fu{h, KR 1999 •• 6, '7. 
IG Hierbei ist noch zu beriicksiehligen,d.ß d., horn '991 enger gel.ß, war. W'hrend '990 Idiglich nAch der 

Angst boi einem obendlichcn Spaziug:lJlg allgemein gcfr.ogt wurde, wurd~ , 995 spezilisch n"h du AngsI, 
hierbei Opfer eincr S"'";Ilw zu werden, gelragt . 

17 RwhanJ Neue Krimin~lpolitik 4/1999. 161(. 

, S Reuballd Neue Kriminalpolitik 41'1999. 16. 18. 
19 In'ge,amt hoben Manner hohere Opferr.u!\, bei Nahr>umdelik,cn besteht d,gegen kein Gcschlcchuun · 

te~chied, For;<hullgsgruppc -Kommun.le KrimimJpnvco.ion in B~dcn-Wumcmbel'ß." M,ehKrim '998, 
67,7' L, &0. 

10 Sc/r.vi"J K rimonolog,e (Fn. ,), § 10 Rn. 11. 

11 Vgl. hierzu e!W, Bons MSchKrim '993, 6j, 7' I. m . ..,.N.; drr< .. in: 6ocrS/Ew.ld/K~rncr u. a .. Sozi,l.r 
Umbruch und Krimin.liüt, Band 1 (1994). S_ u, 5' Ir.; Rel/b~nd Kölner Zeitschrift fü( So~iologi~ und 
Sozi>lpsychologio '991, H I, H7 f. 
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Übersicht 2 

Kriminalitätsfurcht-Paradox? 

Emotionale Furcht 

Furchtfaktor 
7 ,-------------------------

6,5 +-----------------------

6 ~~------------------

5,5 -t-----------="..-... = ... ~--

5 +----------------------

4,5 +--------/-'-------

Kognitive 
Risikoeinschätzung 

7-,----------------------

6,5 +----------------------

6 +-------------.,..;::------:: .... -

5, 5 +---------------------A~_:__ 

5 +---~-.... """''--------------

4,5 +---------------------

4 +---.--.---~___,-_r-...,_, 

-+- Mittelwerte Männer 

--Mlltelwerte Frauen 

(Kury/Obergfell-Fuchs Kriminalistik 1998,26,29] 

ausgesetzt sind". Auch diese Erklärung läßt den Begriff der Paradoxie als verfehlt 
erscheinen. 

5. Ein weiterer empirischer Befund zur Kriminalitätsfurcht, der vor allem durch die 
Bochumcr DunkeHelduntersuchungen belegt wurde, wird als das Verbrechen-auf 
Distanz-Phänomen bezeichnet'}, Es spielt insbesondere für unseren Untersuchungs­
gegenstand der Sicherheitswacht als einer M'Ißnahme kommunaler Kriminalpräven­

lion eine wesentliche Rolle. Denn derartige Maßnahmen werden nicht nur lediglich 
vor Ort vorgenommen, sondern können auch allenfalls lokale Wirksamkeit entfal­
ten. 
a) Die Obersichl3 zeigt folgendes: Die Befragten vermuten eher einen Anstieg der 
Kriminalität im Bundesgebiet als im eigenen sozialen Nahraum. Bei der Einschät­
zung, daß die Kriminalität sehr viel, viel oder 'l'.umindest etwas zugenommen hat,liegt 
ein ganz eindeutiges SchwcrgewiclH auf dem Bundesgebiet, während die Kriminali­
r;jtsbclastullg für die eigene Wohngegend weil realisrischer und nüchterner beuneilt 
wird: Hier gehen die meisten davon aus, daß es nicht zu einem Anstieg der Krimi-

" Eom MSchKrim '99),6,,7' f . 
.I) Sc!nJ-,j"d Knminologie (T'o. ,), §'O Rn.14. 
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J 80 Übersicht 3 

Krim inalitätsfurcht: 
Verbrechen-auf Distanz-Phänomen 

(am Beispiel von Bochum) 

Anzahl der 
Probanden 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
+++ ++ + 

I_ Bundesgebiet 0 WOhngegend I 
(+++) sehr viel zugenommen 
(++) viel zugenommen 
(+) etwas zugenommen 

(-) abgenommen (etwas/viel/sehr viel) 

k.A. 

[Schwind/AhlbornlWeiß (Hrsg.) Empirische Kriminalgeographie 1978 S. 161] 

nalirät gekommen sei. Diese Befunde können Dramalisierungslcndenzen und Ak­
tionismus in Gestalt der Sicherheitswacht jedenfalls dann entgegengesetzt werden. 
sofern die Einscharzung des Einzelnen im Hinblick auf die taCsächlichc Kriminali­

tiitsbclastung nichr als übertrieben sorglos einzustufen ist. 
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Übersicht 4 

350 
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Verzerrte 
Medienberichterstattung über 

Gewaltkriminalität 

200 +------------------------------------T--~ 
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50 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Jahr 

-+-Index der Verurteilungen wegen Kindesmißbrauchs (1992 = 
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b) Ein wesentlicher Grund für dieses Verbrechen-auf Disranz-Phänomen wird in den 
Medien zu suchen sein: Die veränderte Wahrnehmung von Kriminalität durch die 
massenmediale Vermitclung beeinflußt die allgemeine Knminalitätseinschätzung und 
verstärkt die Kriminalicätsfurcht. Inhaltsanalysen insbesondere der Fernsehdarstel­

lung von Kriminalilät ergeben, daß die Berichterstattung deutlich zugunsren der 
Gewaltkriminalitäl verzerr! ist. Lediglich in der Lokalpresse überwiegen die Berichte 
von regelmäßig weniger spektakulären Suaftaten wie beispielsweise Trickberrüge­
reien. Die folgende Übersicht 4, die d ie Verurleilungen wegen Kindesmißbrauchs zu 
den entsprechenden Berichrersrallungen in der Bild-Zeirung in Beziehung setzr, 
macht die auseinanderklaHende Schere deutlich. 
Nicht die statisti sch bedeutsamen Formen der Kriminalität wie Diebstahl, Betrug und 
Sachbeschädigung, sondern die Ausnahmeerscheinungen besrimmen also das mas­
sen mediale Verbrechensbild . Die Zuschauer oder Leser glauben auch wegen der 
immer mehr internationale Dimensionen einbeziehenden Verbrechensberichterstar-

ISI 
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tung an eine allgemeine Zunahme gerade der besonders schwerwiegenden Straftaten, 
wobei diese Annahme regelmäßig nicht mit den eigenen Erfahrungen aus der Um­
gebung der Befragten übereinstimmt. 
c) Dieses Verbrechen-auf Distanz-Phänomen har zugleich Auswirkungen auf das 
oben beschriebene Vermeidungsverhalten: Kriminalitärsfurcht geht nicht zwangs­
läufig mir den genannten verhaltensbezogeIlen Maßnahmen einher. Wenn man eine 
terminologische Differenzierung vornehmen möchte, bietet sich diejenige zwischen 
fear und wony an. Eine bloße Beunruhigung" führt regelmäßig zu keinen persön­
lichen Reaktionen. Je vager der Ursprung einer möglichen Bedrohung ist bzw. je 
größer die raum-zeitlichen Dimensionen werden, desto unwahrscheinlicher ist es, 
daß man sein aktuelles Verhalten danach ausrichtet. Wenn Hassemer behauptet, daß 
die Menschen keine Angst vor der Organisierten Kriminalität hätten, sondern davor, 
nachts auf der Straßen Opfer eines Eigentums- oder Gewaltdelikts zu werden'!, ist 
ihm im Ergebnis also Recht zu geben. Der überwiegende Teil derjenigen Befragten, 
die annehmen, wahrscheinlich Opfer einer Straftat zu werden, denkt an Raub, 
Straßenkriminalität oder Überfall Ü8 %). Jeder zweire stcllt sich vor, daß in den 
kommenden zwei Jahren in seine Wohnung oder sein Haus eingebrochen werden 
könnre (Übersicht })'6. Die Organisierte Kriminalität beinhaltet demgegenüber nach 
wie vor nur ein disparates Bedrohungspotential, weil dem einzelnen Bürger unklar 
bleibt, was sich dahinter verbirgt. Daneben besteht der folgende Wirkungszusam­
menhang: Je weiter ein vermeintliches Bedrohungspotential räumlich oder zeitlich 
entfernr ist, desto gelassener steht man ihm gegenüber. 
d) Eine derartige Differenz.ierung findet sich im übrigen auch auf der gleichsam 
spiegelbildlichen Seite: Man vertraut nicht in diffuse Zustände oder solche, die keine 
unmittelbare Bedeutung für den eigenen Lebenskreis haben. Vielmehr muß der 
Gegenstand des Vertrauens hinreichend konkret ausgestaltet sein und konkrete 
Optionen des Handeins oder des Verhaltens bereitstellen . Die Geltung der Rechts­

ordnung reicht hierfür nieln aus, wohl aber beispielsweise die Sicherheit des Geldes, 
die uns ohne große Bedenken täglich finanzielle Transaktionen vornehmen läßt'? 
6. a) Die Bedeutung der Medien für die Kriminalitäcsfureht ist bereits herausgestellt 
worden. Der Einfluß eigener konkreter Opfererfannmgen wird demgegenüber meist 
überschätzt: Lediglich Viktimisierungen, die weniger als ein Jahr zurückliegen, wir­
ken sich eindeutig furchrverstärkend aus. Bei länger zurückliegender Opfererfahrung 
verschwindet der Einfluß auf die akruelle Kriminalitiitsfurcht. Die Furcht unter­
scheidet sich nicht mehr signifikant von der der Nichtopfer's. Während sich die 
Kenntnis von Opfern im sozialen Nahbereich auf die Kriminalitätsfurcht lediglich 
leicht steigernd auswirkt, har die Kenntnis von Gewaltdelikten einen größeren Ein­
fluß. Zu der bedeutendsten Erhöhung der emotionalen Furchtreaktioneo führt je­
doch die Kenntnis von Einbruchsdelikten im sozialen Nahbereich, wobei es weniger 
um das Eigentum als um den Eingriff in eine höchstpersönliche Sphäre geht'? 
b) Kriminalitätsfurcht hat aber nicht nur mit eigenen Opfererfahrungen oder der 
Kenntnis von Viklimisierungen zu tun. Sie kann auch auf Ex.istenz- und Zukunfts­
ängsten beruhen, die durch Arbeicslosigkeit, unz.ureichende Altersversorgung oder 
Krankheit gespeist werdenJo . Was die gefundenen Unterschiede zwischen west- und 

l~ Zur Differenzierung zwischen /NY und w orry vgl. Xais,y KrimInologie (fn. 6). § l) Rn . ll . 

'1 HaBtrn<?" S,V '991, 4S), 488. 
26 Polizeiliche Kriminllpl'livrntion (Fn.9), 1.1 . 

'7 He/endebi Kollektive Rechtsguter im Str..frecht (2000), § 7 III l . 
• 8 Kai,,!r Kriminologie (Fn. 6), § )) Rn . '4 . Bei der Verbrechemerw.nung. der kognitiven KomponenlC, 

spiel! hingegen die Fr~gc, wie weil die Viktimisienmg zurucklicgl. keine große Rolle. 
'9 K"is/!r Kriminologie (Fn. 6). §)) Rn. 14 . 

JO Vgl. .ueh BOt:7"i in, Sozi..!cr Umbruch (Fn . 11). s. 1', n H. 
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Obersicht 5 
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ostdeUtschen Männern betrifft, so dürften sie <luch darauf zuriickzuIühren sein, daß 

gerade Männer von der im Zuge der Transformationsprozesse in Ostdeutschland 
aufgetretenen Massenarbeitslosigkeit betroffen waren l ] . 

7. Damit lassen sich die mir Blick auf die Sicherheitswacln zusammengetragenen 
empirischen Befunde zur Kriminalitätsfurcht wie folgt zusammenfassen: 
a) Bei der Kriminalitätsfurclll han.delt es sich niche lediglich um ein konstruiertes 
Randproblem in der Gesellschaft. sondern um ein existentes, mag sich das extrem 
hohe Furchmiveau insbesondere in den neuen Bundesländern auch in jüngster Zeit 
etwas abschwächen und schon von daher weitere Maßnahmen als weniger dringlich 
erscheinen lassen. Die durch die Sicherheitswacht in erster Linie in den Blick ge­
nommenen Frauen und älteren Menschen sind tatsächlich aufgrund ihrer höheren 
Vulnerabilität in besonderem M3ße für die Krimin31itätSfurcht anfällig. 
b) Das auch durch die Medien forcierte Verbrechen-auf Distanz-Phänomen sowie die 
auf Existenz- und Zukunftsängsten beruhende Kriminalitätsfurcht berreHen indes 
regelmäßig eine Ebene. die über Maßnahmen der kommunalen Kriminalprävention 
überhaupt nichl zu erreichen sind . 

3' ForsdJUngsgo-uppc .Kommu".I~ Kriminalprävelll ion in B~den-Würucmbcrg« MSchKrim '998.67.74. 
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c) Die AnlWon auf These 1 fällt somit gespalten aus: Die Kriminalitätsfurchl speis! 
sich nicht allein aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld des Bürgers, sondern wird 
maßgeblich auch durch überregionale Aspekte bzw. durch Eingriffe in den höchst­
persönlichen Nahraum begründer. Insoweit erweist sich die Sicherhcirswacht als eine 
Maßnahme kommunaler Kriminalprävention bereits strukturell als allenfalls bedingt 
tauglich. 

C. Erkenntnisse der ethnographischen Exploration 

l. Nachdem in den bisherigen Ausführungen die Erkenntnisse der qua.ntitativen 

Analyse zur Kriminalitätsfurcht und ihren einzelnen Aspekren im Vordergrund 
standen, sollen nunmehr einige wichtige Ergebnisse der bereits oben erwähnten 
ethnographischen Exploration Ronald Hitzlers als einer qualitativen Untersuchung 
vorgestellt werden. Forschungstechnisch bot sich dabei die Kombinalion verschie­
dener Datenerhebungstechniken an : u. a. die Beobachrung und eine nicht-scmdardi­
sierte Interviewführung. Der Vorteil einer derartigen Erhebungsmechode Jag darin, 
ein neues und noch weicgehend unerforschtcs Phänomen in seiner Anfangsphase und 
im Hinblick auf die Perspektiven möglichst aller beteiligten Akteure und ihrer 

Konstellarionen ;zu erkundenl '. 

lT. I. Nach dieser Explorarion gleicht der dreistündige Streifendiensc eines Sicher­
heitswächters eher einem langsamen Gang durch die Stadt, bei dem man etwaigen 
Ordnungswidrigkeiten oder möglichen Notfällen erhöhte Aufmerksamkeic widmet 

und sich als Anspreehpartner .für Bü(gednnen und Bürger bcreithälc. Typischerweise 
IUlft man z. B. Touristen bei der Orientierung in der Sradt, weist Passanten im Park 
darauf hin, ihren Hund an die Leine 7..U nehmen, forden Jugendliche an Plätzen auf, 

ihre Abfälle wegzuräumen, notien defekte Straßenbeleuchlungen usw. Zumindest die 
beobachteten und befragten Angehörigen des Sicherheirsdiensres jagten also nicht 

Verbrecher, und sie überwältigten auch nichr Vandalen. Sie hielten sich vielmehr 
tunliehst zurück und "raus", wenn etwas Problematisches oder g"r po[entiell Ge­
fährliches im Gange war)). 
2 . Die ursprüngliche Erwarrung der Sicherheitswächter zur realen Kriminaljrätsbe­
lasrung wurde durch die erlebte Erfahrung korrigiert, und zwar zunächst schon in der 

Ausbildung, vermittelt durch die zuständigen Polizei beamten, und dann mit zuneh­
mender Screifenerfahrung. Gleichwohl schien der bekundete Idealismus der Sicher­
hei(Swächter ungebrochen 'ZU sein. Trotz vermeintlicher Erfolglosigkei[ und trotz 
Modifikationen eigener Erwarrungen hinsichtlich der Kriminalitärsbelasrung blieb 
man Sicherheits wächter; und zwar mit dem erkJänen Ziel, positiv auf das subjekrive 
Sicherheitsgefühl von Burgerinnen und Bürgern einwirken;zu wollen und zu können. 

Nichc bestätigt harsich somie die teilweise geäußerte Befürchtung, daß sich diejenigen 
als Sicherheicswächter bewerben würden, die ein besonderes Interesse an Denunzia­
tion, Bespitzelei cder bayerisch: Gschafrlhuberei härten!<. 

}' Go"hVM,ltlnes KrimJ '997. 'lS. >78 f. 
H Hitzli>" in; R~ichcrtz/SchrÖCT (Hrsg.). Qu.litiitcn poli.zcilichcn H~nddn, (1996), s. }O, 41. 
)1 GuscblJMilant< KrimJ '997. '71, ,SJ . 
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D. Schlußfolgerungen 

Damit sind in Gestalt der quantit:ttiven Analyse der Kriminalititsfurcht und der 
qualitativen Exploration der Sicherheitswacht die Grundbedingungen geschaHen, um 
in einem abschließenden Schrilt einige Schlußfolgerungen im Hinblick auf die Taug­
lichkeit der Sicherheitswacht zu ziehen. 
1. Wenn der Einsatz der bayerischen Sicherheitswacht auf die Verbesserung des 
subjektiven Sicherheitsempfindens abzielt, so läßt sich aus der Exploration zumindest 
eines folgern: Ungeachtet einer möglichen oder nicht möglichen Breiten- oder Sym­
bolwirkung der bayerischen Sicherheitswacht kann sich zumindesl der Sicherheits­
wächter, der in seiner anfänglichen Kriminaliütserwanung irritiert wurde bzw. noch 
wird, entgegen der zunächst angenommenen Bedrohung (theoretisch) sicherer fühlen 
als vormals. Insofern wäre für diesen das eingetreten, was man im Innenministerium 
erhoffte: Die Vollzugspraxis der Sicherheitswacht, die Praktizierung einer bestimm­
ten »Kultur des Hinsehens u häne bewirkt, daß das subjektive Sicherheitsge(ühl steigt 
- eben das des Hinsehenden. 
Zu einer der .. rtigen Argumentation lie.ße sich nur sagen: » Der Berg kreißt und gebärt 
eine Mauso . Ein derartiger A.nschauungsunterricht für 1998 ca. 350 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Sicherheitswacht, die um ca. loe weitere Sicherheicswachtange­
hörige aufgestockt werden sollen, müßte sich sogar das Kostenargumelll in Gestalt 
von Einweisung der Sicherheitswächter und Aufwandsentschädigung entgegenhalcen 
lassen. 
H. Die Frage, welche Bedeutung einer etwaigen darüber hinausgehenden Symbolwir­
kung für die Allgemeinheit zukommen darf, ist damit aber noch nicht beantwortet. 
L Kritiker mägen das Modell Sicherheitswacht als eine An Taschenspielertrick be­
zeichnen und wie folgt argumentieren: Wenn die Wächter tatsächlich das Sicherheits­
gefühl verstärken sollten, dann liege dies wegen ihrer beschränkten Möglichkeiten nur 
an einer irrationalen Reduzierung von wiederum irrationalen, wenn auch existenten 
Ängsten. Ein derartiger Saldierungsvers\lch w~re aber in hohem Maße spekulativ,labil 
und kein gesellschaftlich erstrebenswerter Zustand. Das Ziel müsse vielmehr darin 
bestehen, unbegründetes (bzw. überzogenes) Bedrohtheicsgefühl den tatsächlichen 
Verhältnissen etwa durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit anzunähern und begrün­
detes Bedrohtheitsgefühl durch überzeugende bzw. erfolgreiche Kriminalitätsein­
dämmung zu reduzieren]!. So wird insbesondere von den beiden Polizeigewerkschaf­
ten, aber auch der Opposition monien, daß mit der Sicherheitswacht den Bürgern ein 
Sicherheitsgefühl suggeriert werde, das Freizeitpolizisren einfach nicht bieten könn­
ten. Es gehe also nur um Placebo-Effekte ohne effektive WirkungJ6. 

2. Damit wiirde man symbolische Politik etwa im Sinne von Murray Edeltn4n J7 als 
eine ALs-Ob-Politik oder P5eudo-Politik abqualifizieren. Hiczler hat das Gegenmo­
dell wie folgt beschrieben: Es liege darin, symbolische Politik als eigenständige Form 
politischen HandeIns zu begreifen, deren legitime zentrale Funktion - wissenssozio­
logisch gesprochen - es sei, bei ihren Adressaten bestimmte Wahrnehmungen, Ein­
stellungen und Bewertungen von in der Regel vorgängigen Wissensinhallen zu er­
halltn oder zu verändern}R. Das Dilemma symbolischer Poli,ik liege nun aber in 
folgendem: Spüre der Bürger die Absicht des Staates, nämlich erwünschte Bewußt­
seinsdispositionen herzustellen, sei er in der Rege! schnell verstimmt und fordere 

J 5 Scbwmd Kriminologie (Fn. ,), § ~o Rn. 's. 
J6 S. die Nw. bei Hil2h, in: Qualitillcn polizcili~hen Handeln, (Fn. H), S. )0. J9. 
J7 Poli,ik "ls Rin!>! (1976); PolitiN! Languagc, (Ncw York '977); Cons'nlCling ,he Po!i.ic.aJ Sp~12c1c, 

(Ch.ic~go '9S8) . 
)S HilzJey in' Qu.lit:iten polizeilichen Handdns (fn. JJ). S. )0. 
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186 womöglich das ein, was er als faktisch wirksame Maßnahme ansehe. Mithin hänge der 
Erfolg symbolischer Politik wesentlich davon ab, daß sie als ursachenrelevant und 
eben nicht nur als symptomdeckend glaubhaft gemacht werde)9. - Gerade hier 
bestehen im Hinblick auf die soeben dargelegten Erkenntnisse zur Kriminaliräts­
furche erhebliche Zweifel: 
Erstens ist das Verbrechen auf Distanz-Phänomen herausgestellt worden, das den 
Bürger regelmäßig zu der Aussage verleiten wird, die von ihm wahrgenommene 
Kriminalitätsemwicklung vor Ort erfordere keine besonderen Maßnahmen. 
Zweitens hat sich gerade der Schutz der eigenen vier Wände vor Einbruchsdieb­
stählen als besonders sensibel im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl erwiesen, ein 
Bereich also, der von der Sicherheitswacht überhaupt nicht abgedeckt werden kann. 
Denn diese hat primär die sog. Straßenkriminalität im Auge. Eine »raffinierte« 
Konstruklion wäre nun die folgende: Man könnte so argumenTieren, daß die Men­
schen über die Sicherheieswacht wieder Zutrauen fassen sollten, auf die Sua(!e zu 
gehen, weil die Wohnung vor a!Jem für Frauen und ältere Menschen häufig eher als 
Hort der GewaJr denn als Hort der Familie zu definieren sei'O. Sie har aber zu Recht 
bislang keine Anhänger gefunden: Denn trotZ der Bedeurung des sozialen Raums für 
die Entfalrung des Individuums kann dieser die Wohnung als Privat- und Imimsphäre 
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. 
Drittens ist zwar das Kriminalieätsfurcht-Paradox nicht gänzlich zu den Akren gelegt 
worden. Man denke elwa an die hohen Furchtwerte der Frauen sowie der Menschen 
Im höchsten Alter, die sich f reiliclt über die Vulnerabili rä tsh y pothesc rational erklären 
lassen. Auf der anderen Seite haben sich aber auch hohe Furchcwene bei jungen 
Menschen ergeben, bei denen das Vermeidungsverhalten nicht in gleicher Weise wie 
bei alten Menschen ausgestaltet ist. So möchte ich die These venreten, daß sich eher 
diejenigen von der Sicherheitswacht positiv beeinflussen lassen, deren Tagesrhyrhmus 
es wie (regelmäßig) bei alten Menschen auch gestartet, das Haus nicht zu verlassen. 
Damit gewinnt die oben aufgeführte These l eine neue Dimension: Wenn es um das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und nicht um eine Reduzierung der realen Krimi­
nalitätsbelastung geht, erscheint der Einsatz von ~Laienschauspiclern" zwar grund­
siitzlich denkbar. Sie müssen aber in einer Funktion tätig werden, die ihr Schauspiel 
gerade verschleiert. Hier bestehen erhebliche Zweifel, ob den Sicherheitswächtern 
dies gelingen kann. 
3. a) Diesen harten empirischen Fakten zur Kriminalitätsfurcht kann nun nicht etwa 
eine von der bayerischen Staatsregierung in Auftrag gegebene und m. E. nicht aus­
sagekräftige Befragung der Nürnberger Bevölkerung entgegengehalten werden. Hier 
wurden zu Beginn des Modells Sicherhcitswachr auch solche Bürger außerhalb ihres 
sozialen Nahraums befragt, die die Sicherheirswacht noch nicht kannten und sie noch 

gar nicht erlebt hatten. Aus dell Antworten auf die Frage: "Würden Sie sich mir einer 
Sicherheitswachr sicherer fühlen?« schloß man einen Ansrieg des subjektiven Sicher­
heitsgefühls der in den Mode!lstädten lebenden Bürger". 
b) Umgekehrt möchte ich aber auch nicht die folgenden gleichfalls nicht empirisch 
abgesicherten Thesen vertreten. Wenn ich sie gleichwohl anspreche, so verfolge ich 
damit allein die Intentjon, das Vorbringen der Protagonisten der Sicherheitswacht 
weiter zu schwächen: Danach erscheint es zum einen denkbar, daß über die Präsenz 
von Mi/gliedern der Sicherheitswacht überhaupt erst der Gedanke an eine Gefahr 
aufkommt und sich hier:m deshalb ein VerOleidungsverhalten anschließt. weil die 

J9 HiJ:J./er in: Qualiüten polizcilic.hcn H,ndclns (Fn. J)). S. )0. 

40 Zu di~sem Befund Sm",r MSchKrlm 1997. I. I> m.w.N. 
41 G;"chUMiu"i; KrimJ 1997, '71, ,SS· 
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unmittelbaren Hilfsmöglichkeiten der Sicherheitswächter e(kennbar stark be­
schränkr sind. So umfaßt ihre Ausrüsrung vor allem ein Funkgerät, eine Taschenlampe 
sowie ein Reizslo(fsprühgerät zur Eigensicherung. Zum anderen exisrieren Studien, 
wonach die Kriminalitätsratc in durch Videokameras überwachren Gebieten sogar 
gestiegen sei" . Der Vergleich liegt dabei insoweit auf der Hand, als auch die in 
England überaus populären sog. closed circuit television camcras (CCTV) erklärter­
maßen sowohl der Reduz.ierung von Kriminalität wie auch der Stärkung des Sicher­
heitsgefühJs dienen sollen . Dieser Befund wird so interpreriert, daß sich in der 
Bevölkerung ein SicherheiLSgefühl eingestellt habe, das objektiv nicht gerechdertigt 
und somit nugerisch sei. Ein weniger spektakulärer Erklärungsversuch meinerseits 
ginge dahin, daß sich durch die Überwachung das Dunkelfeld von Straftaten redu­
ziert hat: zum einen durch ein verändertes Anzeigeverhalren, weil man die Chancen 
gestiegen sieht, den Täter überführen zu können, zum anderen durch eine unmittel­
bare Beobachtung und anschließende Verfolgung von Straf taren') . 
IH. Bei einem derartigen "non liquer« spricht nun in meinen Augen nichrs dafür, die 
Anzahl der Sicherheitswachrangehörigen permanent zu erhöhen, ohne den Nachweis 
der behaupreten Zusammenhänge zu führen . Selbst wenn man eine symbolische. 
Politik in den Bereichen für legitim ansehen sollte. in denen es um die Reduzierung 
irrationaler Ängste geht und in denen der Einsatz faktisch wirksamer Maßnahmen 
wie eine erhöhte Polizeipräsenz als übertrieben angesehen werden müßre, bleibt noch 
immer das oben herausgestellte Erfordernis, daß die Sicherheitswacht uTsachenrele­
vanl auszugestalren ist. Oie subjektive Krimina\itätsfurcht darf gerade auch irn 
Hinblick auf ihre soziale Relevanz nicht dazu mißbraucht werden, nichr nachweis­
bare objektive Wirkungszusammenhängc zu kaschieren. An einer geduldigen und 
beständigen Aufklärungspolitik des Staates, was das tatsächliche Kriminalitätsrisiko 
anbelangt, führe daher kein Weg vorbei. Es isr bezeichnend auch für das Sdbstbjld des 
Staates, wenn er auf diese im übrigen sogar kostengünsc.igere Maßnahme verzichtet 
und die spektakulärere Sicherheitswacht aus der Taufe hebt Und weiterhin fördert . 

4' hllp:llmcrlin.ltgtnd org.uk/-b"'CClvllcnrc~sons.html . 

4) Zu CCTV s· H~ftndeJ,J StV 'MO, 17711. 
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